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Tab. 1: Klassifikation schmerzmedizinischer Einrichtungen - Kriterienkatalog 
 
 
 
   Von den jeweiligen Einrichtungen (1-6) zu erfüllende Kriterien 
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 Kriterien Kommentar 1 2 3 4 5 6 

1.  Die Einrichtung verfügt über 
einen eigenständigen Bereich 
und eine eigene Organisati-
onsstruktur. 
Entsprechend wird eine dafür 
erforderlich Infrastruktur vorge-
halten (z.B. Sekretariatswesen, 
Anmeldung). 
 

D.h. die Räumlichkeiten 
stehen primär der Schmerz-
einrichtung zur Verfügung 
und werden von dieser 
überwiegend zur Diagnostik 
und Behandlung von 
Schmerzpatienten genutzt. 
 

ja ja ja Ja nein ja 

2.  Schriftlich niedergelegte SOPs  
(„standard operating 
procedures“) für ausgesuchte 
Krankheitsbilder, Interventio-
nen, Notfallmanagement sowie 
eindeutige Festlegung der Zu-
ständigkeitsbereiche der ver-
schiedenen Professionen vor-
handen. 

SOPs müssen regelmäßig 
aktualisiert werden. 

ja ja ja ja ja ja 
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 Kriterien Kommentar 1 2 3 4 5 6 
 

3.  Dokumentation mit von den 
Fachgesellschaften anerkann-
ten Instrumenten zur internen 
und externen Qualitätssiche-
rung. 

Hier gelten die jeweilig ak-
tuellen Vorgaben/ Empfeh-
lungen der zuständigen 
Fachgesellschaften. 
 

ja ja ja ja ja ja 

4.  Ständiger ärztlicher Leiter mit 
Zusatzqualifikation „Spezielle 
Schmerztherapie“. 
 

Das Zentrum muss in der 
Lage sein, sowohl physi-
sche als auch psychische 
und soziale Aspekte der 
Schmerzerkrankung zu di-
agnostizieren und zu be-
handeln. 
 
Für den Nachweis der erfor-
derlichen Zusatzbezeich-
nungen gilt eine Übergangs-
regelung von einem Jahr. 
 

ja  ja ja ja              Schmerzmedizin“ = ja nein nein 

5.  Ständiger psychologischer Lei-
ter mit Zusatzqualifikation 
„Spezielle Schmerzpsychothe-
rapie“. 
 

nein nein nein nein nein ja 

6.  Leiter der Einrichtung weist 
jährl. 40 Std. schmerzmedizini-
scher Fortbildung und mind. 
zehn offenen Schmerzkonfe-
renzen nach. 
 
 
 
 

ja ja ja ja nein ja 
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 Kriterien Kommentar 1 2 3 4 5 6 

7.  Mind. ein psychologischer Psy-
chotherapeut mit Zusatzqualifi-
kation „Spezielle Schmerzpsy-
chotherapie“ oder ein ärztlicher 
Psychotherapeut mit der Zu-
satzbezeichnung „Spezielle 
Schmerztherapie“. 
 

ja ja ja nein nein ja 

8.  Verbindliche Kooperationen mit 
einem Psychologen. 
 

  
 

siehe Punkt 7. 

ja ja entfällt 

9.  Verbindliche Kooperationen mit 
einem Arzt. 
 

  
entfällt 

 

ja 

10.  Verbindliche Kooperation mit  
Physiotherapeuten und/oder 
Ergotherapeuten. 
 

  
 

siehe Punkt 11. 

ja ja 
 

ja ja 

11.  Behandlerteam aus unter-
schiedlichen Professionen. 
Dies beinhaltet Ärzte und psy-
chologische/ärztliche Psycho-
therapeuten und nichtärztliche 
Berufsgruppen. 

Obligat: 
Pflegeassistenzberufe sowie 
weitere nichtärztliche Pro-
fessionen wie Psychothera-
peuten und/oder Ergothera-
peuten. 

ja ja nein nein nein nein 
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 Kriterien Kommentar 1 2 3 4 5 6 

12.  Nichtärztliche Mitarbeiter mit 
fachspezifischer Zusatzqualifi-
kation  

Mindestens ein Mitarbeiter 
der jeweils nichtärztlichen 
Berufsgruppe sollte (sofern 
vorhanden oder etabliert) 
über eine von den hier be-
teiligten Fachgesellschaften 
anerkannte schmerzspezifi-
sche Zusatzqualifikation 
verfügen (z.B. 
Algesiologische Fachassis-
tenz). 
 

Für den Nachweis der erfor-
derlichen Zusatzbe-
zeichnungen gilt eine Über-
gangsregelung von einem 
Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 

ja ja ja nein nein nein 
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 Kriterien Kommentar 1 2 3 4 5 6 

13.  Es existiert eine verbindlich 
institutionalisierte Zusammen-
arbeit zwischen den Professio-
nen und Disziplinen. 
 

Tägliche Visiten (bei statio-
nären Patienten) und/oder 
tägliche interne Fallbespre-
chungen sowie eine mindes-
tens wöchentliche interdis-
ziplinäre Teambesprechung 
sind obligat. 

 

Ausschließliche Konsiliar- 
oder Liaisonmodelle erfüllen 
diesen Punkt nicht. 
 

ja ja ja nein nein nein 

14.  Die schmerzmedizinische Ver-
sorgung wird an 5 Wochenta-
gen(ausgenommen sind Feier-
tage) (mindestens 35 Stun-
den/Woche) angeboten. 
 
 
 
 
 
 
 

Es müssen feste Behand-
lungszeiten angeboten wer-
den. 

ja ja ja nein nein nein 
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 Kriterien Kommentar 1 2 3 4 5 6 

15.  Mindestens 200 Neuvorstel-
lungen pro Jahr sind an der 
Einrichtung dokumentiert 
durchzuführen. 

Neuvorstellung bedeutet, 
dass ein Patient mindestens 
ein Jahr nicht in dieser Ein-
richtung behandelt worden 
sein darf. 
 

Ein Patient, der von einer 
anderen schmerzmedizini-
schen Einrichtung vorbe-
handelt wurde und an eine 
weitere schmerzmedizini-
sche Einrichtung überwie-
sen wird, gilt für letztge-
nannte Einrichtung als Neu-
aufnahme. 
 
 

ja siehe 
Punkt 
16. 

ja nein nein nein 

16.  Mindestens 120 Neuvorstel-
lungen pro Jahr sind an der 
Einrichtung dokumentiert 
durchzuführen. 

Die besondere Versor-
gungseinrichtung begründet 
eine verminderte Neuvor-
stellungszahl. 
 
 
 

 
siehe 
Punkt 

15. 

 
ja 

 
siehe Punkt 15. 
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 Kriterien Kommentar 1 2 3 4 5 6 

17.  Die Einrichtung verfügt über 
ein umfassendes diagnosti-
sches Angebot und Behand-
lungsspektrum für die in der 
Bevölkerung am häufigsten 
vorkommenden Schmerzer-
krankungen an.  
 

Umfassend bedeutet hier, 
dass die Behandlung dem 
jeweils aktuellen wissen-
schaftlichen Standard ent-
spricht. Das diagnostische 
Angebot sowie das Behand-
lungsspektrum sollte für alle 
vorhandenen Professionen, 
die von den zuständigen 
Fachgesellschaften 
und/oder Kammern gefor-
derten Weiterbildungsinhalte 
widerspiegeln. 
 

Diagnostische sowie thera-
peutische Verfahren und die 
behandelten Schmerzsyn-
drome sollten vertreten sein.  
 

Zu den relevanten Schmerz-
erkrankungen, die diagnos-
tiziert und therapiert werden 
müssen, zählen:  
(1) Tumorschmerzen, 
(2) Schmerzen des 

ja nein ja nein nein nein 
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 Kriterien Kommentar 1 2 3 4 5 6 

muskuloskelettalen Sys-
tems, 
 (3) Kopf- und  
Gesichtsschmerzen, 
(4) Neuropathische  
Schmerzen, 
(5) Schmerzen mit psychi-
schen Co-Faktoren für Aus-
lösung und Chronifizierung. 

18.  Angebote der multimodalen 
Therapie entsprechen den ak-
tuellen konsentierten Konzep-
ten der Fachgesellschaften 
[10[. 
 

 ja ja ja nein nein nein 

19.  
1.  

In angemessenen Umfang 
werden Patienten mit hohem 
Chronifizierungsstadium und 
anderen Risikokonstellationen  
(z.B. Medikamentenfehlge-
brauch, Abhängigkeit, psychi-
sche/somatische Komorbidität) 
behandelt. 

Zu den Risikokonstellatio-
nen gehören u.a. Medika-
mentenfehlgebrauch, Medi-
kamentenabhängigkeit, psy-
chische und/oder somati-
sche Komorbiditäten und 
sozialmed. Problematiken 
(z.B. Rentenbegehren, Ar-
beitsplatzproblematiken). 

ja ja ja nein nein nein 



 
Konsenspapier der „Gem. Kommission der Fachgesellschaften und Verbände für Qualität in der Schmerzmedizin“ (Juli 2015)  Seite 9 von 11 

 

   

Z
e
n

tr
u
m

 f
ü

r 
in

-

te
rd

is
z
ip

lin
ä

re
 

S
c
h

m
e

rz
th

e
ra

p
ie

 

in
te

rd
is

z
ip

lin
ä

re
s
 

K
o

p
fs

c
h

m
e

rz
-

/R
ü

c
k
e

n
z
e

n
tr

u
m

 

A
m

b
u

la
n

z
/P

ra
x
is

 

fü
r 

s
p
e

z
ie

lle
 

S
c
h

m
e

rz
th

e
ra

p
ie

 

A
m

b
u

la
n

z
/P

ra
x
is

 m
. 

g
e

b
ie

ts
b
e

z
. 
+

 

s
c
h
m

e
rz

th
. 

V
e

rs
o

r-

g
u

n
g
s
s
tr

u
k
tu

r 
- 

n
ic

h
t 

a
u

s
s
c
h
l.
 S

c
h

m
e

rz
th

. 

e
rp

k
t.

) 
E

in
ri
c
h

tu
n
g

 m
it
 

F
a
c
h

k
u

n
d

e
 

S
c
h

m
e

rz
m

e
d

iz
in

 

S
c
h

m
e

rz
p
s
y
c
h
o

-

th
e

ra
p
e

u
ti
s
c
h

e
 

E
in

ri
c
h

tu
n
g
 

 Kriterien Kommentar 1 2 3 4 5 6 

20.  Mindestens zwei verbindlich 
und regelmäßig verfügbare 
ärztliche Fachgebiete sollen im 
Behandlungsteam vertreten 
sein 

Die einzelnen ärztlichen 
Fachgebiete werden nicht 
festgelegt. Sie sollten sich 
aber sinnvoll ergänzen, um 
somit ein möglichst breites 
diagnostisches und thera-
peutisches Spektrum abde-
cken zu können. 

ja ja nein nein nein nein 

21.  Bei der Erstvorstellung chroni-
scher Schmerzpatienten müs-
sen die Voraussetzungen für 
ein multimodales 
Eingangsassessment erfüllt 
werden. 

Das Eingangsassessment 
erfolgt obligat durch mind. 
zwei unterschiedliche Fach-
disziplinen (spez. Schmerz-
therapeut und psychologi-
scher /ärztl. Psychothera-
peut) sowie einen Physio-
therapeuten. 

 

Im Anschluss an das 
Eingangsassessment muss 
eine gemeinsame Konfe-
renz mit Festlegung der wei-
teren diagnostischen/ 
therapeutischen Schritte 
erfolgen. 

ja ja nein nein nein nein 
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22.  Möglichkeit der ambulanten und 
stationären/teilstationären Be-
handlung vorhanden. 
 

 ja ja nein nein nein nein 

23.  Die Einrichtung führt auch 
Schmerzforschung durch.  
 

Forschungsaktivitäten kön-
nen u.a. durch bewilligte 
Anträge, wissenschaftliche 
Publikationen, 
Posterpräsentationen auf 
wissenschaftlichen Tagun-
gen, betreute Dissertatio-
nen, Erstellung und Aktua-
lisierung von Leitlinien und 
Systematischen Über-
sichtsarbeiten, die nach 
wissenschaftlichen Kriteri-
en erarbeitet wurden, 
nachgewiesen werden. 

 

Als Zeitfenster für den 
Nachweis gilt eine Zeit von 
drei Jahren. 
 
 

ja ja nein nein nein nein 
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24.  Die Einrichtung ist aktiv in der 
Ausbildung und/oder Weiterbil-
dung und/oder Lehre beteiligt. 
 

Ärztl./psycholog. Aus-und 
Weiterbildung. 
 

ja ja nein nein nein nein 

25.  Durchführung von regelmäßigen 
institutionalisierten schmerzme-
dizinischen Fortbildungsmaß-
nahmen (mind. zwei zertifizierte 
Fortbildungsmaßnahmen pro 
Jahr). 
 
Durchführung von zwölf offenen 
Schmerzkonferenzen jährlich. 

 ja ja nein nein nein nein 

26.  Die volle Weiterbildungsberech-
tigung (ein Jahr) für den Erwerb 
der Zusatzbezeichnung „Spezi-
elle Schmerztherapie“ muss 
vorliegen. 

 ja nein nein nein nein nein 

27.  Behandlungskonzepte mit einer 
vorwiegend kontinuierlichen und 
individuellen Therapeuten-
/Patientenbeziehung. 

       anzustreben ja ja ja ja ja ja 

 


